Schlusskommuniqué der IV. Konsultation 1978   
1. Die vierte nicht-offizielle Wiener Konsultation zwischen Theologen der alt​orientalischen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche, welche vom Stiftungsfonds PRO ORIENTE vom 11. - 17. September 1978 veranstaltet wurde, hatte als Hauptthema das Wesen und die Aufgabe des Primats in der Ausübung kirchlicher Autorität. Als ein damit verbundenes Nebenthema wurde auch die Rolle der katholischen Ostkirchen behandelt.
2. Sechzehn römisch-katholische Theologen und sechzehn altorientalische Theologen nahmen daran teil; auch drei Vertreter der katholischen Ostkirchen waren anwesend. Die Sitzungen wurden von Vardapet Dr. Mesrob K. Krikorian von der armenisch-apostolischen Kirche (Etschmiadzin) und von P. John F. Long SJ (Rom) gemeinsam geleitet. Solange letzterer abwesend war, leitete Prof. Ernst Christoph Suttner von der Universität Wien an seiner Stelle die Diskussion.
3. Die Konsultation wurde in einer Atmosphäre der Herzlichkeit und der Offenheit abgehalten und war durch gemeinsames Gebet und gegenseitige Teilnahme an den liturgischen Feiern gekennzeichnet. Jeder Tag begann mit dem liturgischen Gebet, das entsprechend jeweils einer bei der Konsultation vertretenen Tradition gefeiert wurde. Eine Wallfahrt wurde zum Heiligtum von Mariazell, zum dortigen Karmel und zum Augustiner-Chorherrnstift in Herzogenburg unternommen. Die Teilnehmer nahmen auch an den Gottesdiensten der örtlichen koptischen, armenischen und römisch-katholischen Gemeinde teil.
4. Siebzehn wissenschaftliche Vorträge über die historischen, kirchenrechtlichen und theologischen Aspekte des Primats wurden gehalten und diskutiert. Es wurde klar das Prinzip erkannt, daß der geschichtliche Zusammenhang, in welchem Entscheidungen getroffen und Formeln verkündet wurden, oft einen wesentlichen Einfluß auf den Inhalt der Entscheidungen und Formulierungen haben.
5. Allgemeine Übereinstimmung bestand darüber, daß es in allen unseren Kirchen drei Elemente gibt, die voll zueinander in Beziehung stehen: der Primat, die Konziliarität und der Konsens der Gläubigen Gemeinde, wenn auch ihre relative Bedeutung verschieden in verschiedenen Situationen verstanden wurde.
6. Während in der römisch-katholischen Kirche der Primat des Bischofs von Rom als von universaler Tragweite angesehen wird, praktizierten die altorientalischen Kirchen in der Geschichte einen regionalen Primat; aber auch sie haben in der Vergangenheit eine primatiale Jurisdiktion auch über eine weit über viele Weltteile verstreute nationale Diaspora ausgeübt und üben sie weiter aus.
7. Nach Ansicht der altorientalischen Kirchen ist der Primat historischen und ekklesiologischen Ursprungs, in manchen Fällen von ökumenischen Konzilien bestätigt. Nach Ansicht der römisch-katholischen Kirche hat die historische Entwicklung des Primats des Bischofs von Rom ihre Wurzeln im göttlichen Plan für die Kirche. In beiden Fällen war die Überzeugung, daß der Heilige Geist die Kirche auch weiter leite, die Basis für diese Sichtweisen und bildet auch die gemeinsame Grundlage für eine gegenseitige Übereinstimmung in der Zukunft und zu einem gemeinsamen Verständnis des Schriftzeugnisses.
8. In der römisch-katholischen Kirche gibt es eine besondere Tradition über Grundlage und Ausmaß des Primats des Bischofs von Rom, die auf Konzilien erklärt und festgelegt wurde. Diese Formulierungen, besonders jene des ersten und des zweiten Vatikanischen Konzils, müssen im Zusammenhang ihrer historischen, soziologischen und politischen Bedingungen und auch im Lichte der historischen Entwicklung der Gesamtlehre der römischen Kirche, eines Prozesses, welcher immer weiter geht, verstanden werden. Die altorientalischen Kirchen haben nicht die Notwendigkeit empfunden, ihr Verständnis des Primats ausdrücklich zu formulieren und zu erläutern, obwohl dieser eindeutig zum Lebensvollzug und zum Lehren ihrer Kirchen gehört. Im Lichte der neuen weltumfassenden Perspektiven und der pluralistischen Tendenzen in der Weltgemeinschaft haben aber alle unsere Kirchen die Aufgabe, von neuem eine gemeinsame theologische Überlegung über den Primat in einer neuen Sicht unserer künftigen Einheit zu unternehmen. In dieser Hinsicht wurde die Diskrepanz zwischen der Theorie und der Praxis in allen Kirchen allgemein anerkannt. Anstrengungen sollten unternommen werden, um diesbezügliche Mißverständnisse zu überwinden und zu gemeinsamen Vorstellungen zu gelangen.
9. Es bestand Übereinstimmung darüber, daß Unfehlbarkeit oder, wie die altorientalischen Kirchen zu sagen vorziehen, die verläßliche Lehrautorität der Kirchen als ganzer, als Leib Christi und als Wohnung des Heiligen Geistes zukommt. Es bestand keine völlige Übereinstimmung hinsichtlich der relativen Wichtigkeit der verschiedenen Organe in der Kirche, durch welche diese irrtumslose Lehrautorität ihren Ausdruck finden soll.
10. Wir stimmen überein, daß wir auf das Ziel einer vollen Vereinigung der Schwesterkirchen hinarbeiten sollen, mit einer Gemeinschaft im Glauben, in den Sakramenten der Kirche, im Amt und innerhalb einer kanonischen Struktur. Jede Kirche, ebenso wie alle Kirchen zusammen, werden eine primatiale und konziliare Struktur haben, welche ihre Gemeinschaft sowohl an einem gegebenen Ort als auch auf regionaler und weltweiter Ebene sichert.
11. Die Struktur wird im Grunde konziliar sein. Keine einzelne Kirche in dieser Gemeinschaft wird für sich allein als Quelle und Ursprung dieser Gemeinschaft angesehen werden; die Quelle der Einheit der Kirche ist das Wirken des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist derselbe Geist, der in allen Schwesterkirchen denselben Glauben, dieselbe Hoffnung und Liebe ebenso wie das Amt und die Sakramente wirkt. Es gab keine Übereinstimmung darüber, eine bestimmte Kirche als den Mittelpunkt der Einheit zu betrachten, obwohl die Notwendigkeit eines besonderen Amtes für die Einheit von allen anerkannt wurde.
12. Diese Gemeinschaft wird verschiedene Arten des Ausdrucks finden, wie den Austausch von Friedensbriefen zwischen den Kirchen, die öffentliche liturgische Kommemoration der Kirchen und ihrer Vorsteher untereinander, die Festlegung der Verantwortlichkeit für die Einberufung allgemeiner Synoden, um gemeinsame Probleme der Kirchen zu behandeln und so weiter.
13. Die katholischen Ostkirchen werden auch nicht in einer Übergangsperiode vor der Erreichung der vollen Einheit als ein Mittel betrachtet werden, die altorientalischen Kirchen in die Gemeinschaft mit der römischen Kirche zu bringen. Ihre Rolle soll mehr als Mitarbeit bei der Wiederherstellung der eucharistischen Gemeinschaft unter den Schwesterkirchen bestehen. Die altorientalischen Kirchen können entsprechend den Grundlinien des Zweiten Vatikanums und späterer Erklärungen des römischen Stuhls nicht Missionsgebiete für andere Kirchen sein. Die Schwesterkirchen werden örtliche Lösungen in Übereinstimmung mit unterschiedlichen örtlichen Situationen ausarbeiten und dabei so weit wie möglich das Prinzip eines vereinigten Episkopats für jeden Ort anwenden.
14. Wir stimmen darin überein, daß die Vorsteher aller Schwesterkirchen eine besondere Verantwortlichkeit für das Zeugnis für und die Förderung der sichtbaren Einheit der Kirche haben. Keine Übereinstimmung konnte über die besondere Verantwortlichkeit, welche die römisch-katholische Kirche dem Bischof von Rom in dieser Hinsicht zuspricht oder über das besondere Petrusamt in der Kirche erreicht werden. Es wurde aber von den katholischen Teilnehmern anerkannt, daß die zukünftige Ausübung eines derartigen Amtes nicht dasselbe ist wie die gegenwärtige Praxis, die sich ohne Kontakt mit den östlichen Traditionen entwickelt hat. Deshalb bedarf diese Rolle des Bischofs von Rom weiterer gemeinsamer Diskussion und Erhellung sowohl unter den Schwesterkirchen als auch innerhalb der römischen Gemeinschaft selbst auf der Basis der Kanones von Nikaia und der weiteren Entwicklungen, welche in allen Kirchen stattgefunden haben und weiter stattfinden.
15. Die Konsultation anerkannte die Notwendigkeit weiterer Studien und der Weiterentwicklung unseres Verständnisses so fundamentaler Ideen wie des Wesens und der Funktion der Autorität in der Kirche, der Form unserer zukünftigen Gemeinschaft, der Bedeutung und des Grades der Autonomie in der Kirche und der Rezeption von Konzilsentscheidungen nach der Trennung. Von besonderer Wichtigkeit ist eine neue gemeinsame Studie des ganzen Neuen Testamentes mit seinem Zeugnis für das Wesen und die Mission der Kirche und für ihre verschiedenen Ämter.
16. In Anbetracht der Tatsache, daß die Arbeiten der vier Wiener Konsultationen von unseren Kirchen noch nicht offiziell aufgenommen worden sind und daß sie nicht einmal unter dem Klerus hinreichend bekannt sind, um von einem Großteil der Laien überhaupt zu schweigen, werden folgende Empfehlungen ausgesprochen:
17. Die Ergebnisse der vier Wiener Konsultationen sollen von den Teilnehmern ihren betreffenden Kirchen zur Bewertung und Aufnahme vorgelegt werden, damit diese Bewertungen eine Basis für weitere Schritte bilden können, welche von einer offiziellen Kommission der Kirchen unter besonderer Berücksichtigung der Empfehlungen der Dritten Konsultation überlegt werden sollten.
18. Es wäre nützlich, in einem einzigen Band die wichtigsten Schlußfolgerungen der vier Konsultationen mit Auswahl aus den bedeutenderen Vorträgen herauszubringen. Dies könnte für Theologen und Theologiestudenten wie auch für andere daran Interessierte veröffentlicht werden.
19. Eine Reihe von populären und kürzeren Publikationen und Artikeln in verschiedenen Sprachen könnten veröffentlicht werden, um die Mitglieder unserer Kirchen in die Diskussion einzubeziehen. Andere Darstellungen durch die Massenmedien wären ebenfalls nützlich.
20. Die Unterschiede zwischen den römischen Katholiken und den Altorientalen sind aus ihrem wechselseitigen einander Fremdwerden und ihrer getrennten Entwicklung seit dem Konzil von Chalkedon entstanden. Abweichende historische Erfahrungen der letzten fünfzehn Jahrhunderte habe tiefe Eindrücke im Denken und in den Überzeugungen beider Traditionen hinterlassen. Um diese Unterschiede zu überwinden und eine gemeinsame Übereinstimmung und ein gegenseitiges Verständnis zu finden, scheinen neue Wege des Denkens und neue Kategorien der Betrachtung erforderlich, damit die Schwesterkirchen ihre gemeinsame Verantwortlichkeit dem Herrn gegenüber gemeinsam erfüllen können und damit sie ihre gemeinsame Mission im Lichte der gegenwärtigen Situation und um zukünftiger Generationen willen erfüllen können.
Der Heilige Geist, der die Kirche leitet, wird uns weiter zur vollen Einheit führen und alle unsere Kirchen müssen dem göttlichen Ruf in Gehorsam und Hoffnung folgen.  
Wien, 17. September 1978
(Quelle/Published in: Booklet 1 (deutsch), Wien 1997)
